
 

Kontaktperson: 
 

__________________________________________________ 
 
Tel.: _________________________ Fax: _________________________ E-Mail: ____________________________ 
 
Wir beauftragen Sie, Auskünfte bzw. Wirtschaftsauskünfte übder das folgende Unternehmen bzw. folgende 
Personen zu den bekannten Geschäftsbedingungen für Auskunfswesen (lt. beiliegenden AGB‘s)mitzuteilen. 
Für Ihre Forderungen machen wir uns stark 

・ Auskünfte Österreich ・ Wirtschaftsauskünte Österreich 

・ Auskünfte Deutschland ・ Auskünte Schweiz ・ Auskünfte weltweit 
 
Art der Auskünfte (z.B. Meldedaten oder Grundbuchanfrage): 
 

__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
 
 
Daten des Unternehmens bzw. der auszuforschenden Person: 
 
Firma/Familienname: __________________________________ Vorname: _______________________________ 
 
Letzte bekannte Adresse: _______________________________________________________________________ 
 
Geb.-Dat. bei Personen: __ . __ . ____ 
 
Bemerkungen/Sonstiges: _______________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 ______________________________________ 
 
 Datum | Firmenmäßige Unterfertigung 

  ・ AGB`s gelesen und akzeptiert

ACHTUNG! 
Darf sich die auszuforschende Person oder 

Unternehmen bei Ihnen melden, bzw. dürfen 
wir Sie als Auftraggeber bekannt geben? 

・ ja ・ nein 
(Bitte unbedingt ankreuzen!) 



 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Auskunftswesen 
1. Voraussetzung für Auskunftserteilung 
Der Auftraggeber erklärt ausdrücklich mit einem schriftlichen 
Auftrag einer Auskunft, ein berechtigtes Interesse an der 
Übermittlung von Daten nach dem Datenschutzgesetz (DSG) in 
der jeweiligen gültigen Fassung zu haben. Der Auftraggeber 
verpflichtet sich im Sinne des Datenschutzgesetzes die Daten 
streng vertraulich zu behandeln und nur für dessen eigene, 
interne, geschäftliche Zwecke zu verwenden und übernimmt die 
Haftung dafür, dass auch seine Angestellten diese Daten lt. 
Datenschutzgesetz in der gültigen Verfassung „streng vertraulich“ 
verwenden. Der Auftraggeber verpflichtet sich, diese Auskünfte 
und Wirtschaftsinformationen weder ganz noch teilweise, in 
welcher Form auch immer an Dritte weiterzuleiten. Der 
Auftraggeber haftet gegenüber COMMERZ Inkassobüro GmbH für 
jeden Schaden und Nachteile, die sich aus einer Verletzung der 
Bestimmung durch ihn ergeben. Erteilte Auskünfte verbleiben im 
alleinigen Eigentum der COMMERZ Inkassobüro GmbH und sind 
über jederzeitiges nicht weiter begründbares Verlangen sofort 
zurückzustellen. 

2. Bearbeitungsverfahren 
Die Auskunft wird unter Abschätzung der notwendigen 
Zeitaufwandes, ehest möglichst innerhalb einer gewissen 
Zeitraumes erteilt. Wird ein bestimmter Termin oder eine kürzere 
Frist vereinbart, werden die dafür benötigten gesonderten 
Barauslagen dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Mit dem 
Auftrag zur Erteilung einer Auskunft anerkennt der Auftraggeber 
die ausschließliche Wirksamkeit der vorliegenden 
Geschäftsbedingungen. 

3. Auskunftsmissbrauch 
Sollte der Auftraggeber die Daten missbräuchlich verwenden, 
verpflichtet sich der Auftraggeber die COMMERZ Inkassobüro 
GmbH schad- und klaglos zu halten. Im Falle eines Missbrauches 
der übermittelten Daten oder der Verletzung der „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Auskunftswesen“ erlischt das Recht des 
Auftragsgebers auf Erteilung von Auskünften entschädigungslos. 
COMMERZ Inkassobüro GmbH hat dann auch das Recht alle 
offenen Aufträge mit sofortiger Wirkung aufzukündigen und 
abzurechnen. 

4. Haftungsausschluss 
Die erteilten Aufträge werden von COMMERZ Inkassobüro GmbH 
in gewohnter Weise und mit Sorgfalt ausgeführt. COMMERZ 
Inkassobüro GmbH übernimmt jedoch keine Haftung für deren 
Richtigkeit bzw. Vollständigkeit und die darin befindliche 
Beurteilung. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die Offenlegung 
der Informationsquellen und die Bearbeitung der  
Wirtschaftsinformationen von der COMMERZ Inkassobüro GmbH 
zu verlangen. 
 
 
 
 
 

5. Wirtschaftsauskünfte 
Der Kunde hat das Recht gegen Vorauszahlung in Form eines 
Abonnements oder gegen Einzelbestellung bei COMMERZ 
Inkassobüro GmbH Wirtschaftsauskünfte über Firmen zu erhalten. 
Der Preis ergibt sich je nach gültigen Tarif und Art der 
Wirtschaftsauskunft von COMMERZ Inkassobüro GmbH. Erteilte 
Wirtschaftsauskünfte verbleiben im alleinigen Eigentum der 
COMMERZ Inkassobüro GmbH und ist über jederzeitiges nicht 
weiter begründbares Verlangen sofort zurückzustellen. COMMERZ 
Inkassobüro GmbH ist berechtigt, ohne Angabe von 
Gründen die Erteilung bestimmter Wirtschaftsauskünfte 
abzulehnen und ein Abonnement jederzeit vorzeitig zu kündigen. 
Sollte noch ein Guthaben auf dem Abonnement vorhanden sein, 
wird dieses dem Auftraggeber gutgeschrieben bzw. 
zurückerstattet. 

6. Auftragserteilung 
Sämtliche Aufträge, Weisungen, Mitteilungen und Vereinbarungen 
sind für COMMERZ Inkassobüro GmbH verbindlich, wenn sie 
schriftlich (per Post, Telefax, E-Mail) gegeben werden und diese 
COMMERZ Inkassobüro GmbH nachweislich zur Kenntnis 
gekommen sind. 

7. Rücktrittsrecht 
Die Ausführung eines Auftrages kann ohne Angaben von 
Gründen durch COMMERZ Inkassobüro GmbH abgelehnt 
werden. Daraus resultierende Ansprüche des Auftraggebers sind 
ausgeschlossen. 

8. Sondervereinbarung 
Sondervereinbarungen sowie Ergänzungen zu diesen 
Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. 

9. Erfüllungsort und Gerichtzuständigkeit 
Die Erteilung von Auskünften unterliegt österreichischem Recht, als 
Erfüllungsort für die Leistungserbringung gilt Salzburg. Für allfällige 
Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis wird das sachliche 
zuständige Bezirksgericht für die Stadt Salzburg als ausschließliche 
Gerichtszuständigkeit vereinbart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand per 01. November 2009 


